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Betreff: Stellungnahme zur Anhörung der Teilrevision der Finanzmarktinfrastrukturver-

ordnung-FINMA 
 

Sehr geehrter Herr Baumgartner 
 

Wir danken für die Zustellung der Unterlagen zur eingangs erwähnten Anhörung. Der Fachbe-

reich Finanzmarkt von EXPERTsuisse hat sich mit der Vorlage befasst. Wir teilen Ihnen mit, 

dass wir keine Bemerkungen anzubringen haben. 
 
 
 

Freundliche Grüsse 

EXPERTsuisse   

 

 

 

 

      

Dr. Thorsten Kleibold   Rolf Walker 

Mitglied der Geschäftsleitung  Präsident der Kommission 

     für Bankenprüfung 

  

Dr. Thorsten Kleibold 

Tel. +41 58 206 05 05 

Thorsten.Kleibold@expertsuisse.ch 
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Anhörung zur Teilrevision der Finanzmarktinfrastrukturverordnung- FINMA 
 

Sehr geehrter Herr Baumgartner 
 
Wir beziehen uns auf die am 18. Dezember 2017 eröffnete Anhörung der Eidgenössi-
schen Finanzmarktaufsicht FINMA zur Teilrevision der Finanzmarktinfrastrukturverord-
nung-FINMA. Wir bedanken uns für die Gelegenheit, Ihnen unsere Position und unsere 
Überlegungen darzulegen.  
 
Wir haben die Unterlagen konsultiert und geprüft und sind auf keine grundsätzlichen 
Punkte gestossen, die aus Sicht unserer Mitgliedsinstitute der Anpassung bedürften. 
Wie auch von der FINMA unter Ziff. 3 „Kernpunkte der Teilrevision“ richtig erkannt, ist 
es für die Branche zentral, dass genügend anerkannte CCPs für die Erfüllung der Ab-
rechnungspflicht zur Verfügung stehen. 
 
Freundliche Grüsse  
Schweizerische Bankiervereinigung  
 
 
 
      
Rolf Brüggemann Andreas Barfuss 
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Zürich, 9. Februar 2018 
 
 
Teilrevision der Finanzmarktinfrastrukturverordnung-FINMA (FinfraV-FINMA) 
Stellungnahme des SVV 

 
Sehr geehrter Herr Baumgartner 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die gewährte Anhörung zum am 18. November 2017 publizierten Entwurf 
und Erläuterungsbericht für eine Teilrevision der FinfraV-FINMA. 
 
Der SVV begrüsst die klare Orientierung der Derivatekategorien an EMIR resp. der Regulierung in 
der EU. Somit sind unsererseits keine Einwände gegen die geplante Teilrevision einzubringen. 
 
Im Hinblick auf die weitere Entwicklung des OTC-Geschäfts erscheint es uns wichtig, darauf 
hinzuweisen, dass die von der FINMA anerkannten ausländischen CCP auch anerkannt bleiben 
sollen, wenn dereinst ein Schweizer CCP gebildet und anerkannt wird. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Schweizerischer Versicherungsverband SVV 
 
 
  
Marc Chuard 
Leiter Ressort Finanz & Regulierung 

Alex Schönenberger 
Leiter Wirtschaft und 
Arbeitgeberfragen 
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Anhörung zur Teilrevision der Finanzmarktinfrastrukturverordnung-FINMA (FinfraV-

FINMA) 

 

Sehr geehrter Herr Baumgartner 

 

Am 18. Dezember 2017 hat die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA die Anhörung 

zur Teilrevision der Finanzmarktinfrastrukturverordnung-FINMA (FinfraV-FINMA) eröffnet. Wir 

danken Ihnen bestens für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Die Kantonalbanken haben 

sich mit der Anhörung befasst und diese geprüft. Zu den revidierten Punkten haben wir keine 

spezifischen Anliegen. Wir begrüssen insbesondere, dass die geänderte FinfraV-FINMA resp. 

der Anhang 1 zur FinfraV-FINMA erst dann in Kraft treten soll, wenn die für die 

schweizerischen Marktteilnehmenden wesentlichen CCPs von der FINMA bewilligt oder 

anerkannt worden sind.  

 

Wir danken Ihnen bestens für die Kenntnisnahme. 

 

Freundliche Grüsse 

 

Verband Schweizerischer Kantonalbanken 

 

 

 

Hanspeter Hess Dr. Adrian Steiner  

Direktor Leiter Public Affairs  
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